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19. Bekanntmachung 

Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen 
Gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 
23.09.1995 (GV NRW S. 1028/SGV NRW 91) in der z.Zt. geltenden Fassung wird die Teilfläche der 
Straße  

„Am Elsebad“ 

Gemarkung Schwerte, Flur 1, Flurstücke 511, 512, und 846 tlw. 
(zwischen „Am Winkelstück“ und Bebauungsplan-Gebiet „Im Rohlande“) 

als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwiegen 
(Anliegerstraße) öffentlich gewidmet. 

Die zu widmende Straßenfläche ist in dem nachstehenden Lageplan schraffiert dargestellt. 
Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungs-
gericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. 

Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine 
Ausfertigung erhalten können. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden dem Kläger zugerechnet werden. 

Hinweise: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.stadt.schwerte.de in der Rubrik  „Rathaus / 
Suche / Amtsblatt“ eingesehen werden. 

Az. 60-10-07_175 
Schwerte, 07.03.2018 
Stadt Schwerte 
als Straßenbaubehörde 
Der Bürgermeister 
in Vertretung 
 
 
gez. Hans-Georg Winkler 
Erster Beigeordneter 
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20. Bekanntmachung 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 165 der Stadt Schwerte “Waldstraße“  
-Satzung vom 29.03.2018 

In seiner Sitzung am 28.02.2018 hat der Rat der Stadt Schwerte beschlossen:  
“a. Zu den im Rahmen der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
     Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
     zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 165 „Waldstraße“ werden die in Anlage 3 aufgeführten  
     Beschlüsse gefasst. 
 b. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander wird die 
     1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 165 „Waldstraße“ (Anlage 1) mit seiner Begründung (Anlage  
     2) gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss ist ortsüblich bekannt  
     zu machen.“ 

Rechtsgrundlage: 

Diese Satzung beruht auf § 2 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) sowie § 7 und § 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem beigefügtem Übersichtsplan auf Seite 48 zu entneh-
men. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 165 “Waldstraße“ einschließlich der Begründung sowie 
der weiteren oben im Beschluss genannten Anlagen kann gem. § 10 Abs. 3 BauGB während der 
Dienststunden im Rathaus I, Bereich Stadtplanung und Umwelt, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte, 
eingesehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 BauGB tritt die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 165 
“Waldstraße“ in Kraft. 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
61-26-03/165 1. Änderung 
Schwerte, 29.03.2018 

gez. Axourgos 
Bürgermeister 
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 165 der Stadt Schwerte “Waldstraße“  vom 29.03.2018 
wird hiermit öffentlich als Satzung bekannt gemacht. 

Hinweise: 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der   
    Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieses Satzungsbeschlusses nach Ablauf eines  
    Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

    a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
         nicht durchgeführt, 
    b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
    c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
    d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte  
         Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

2. Des Weiteren wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Geltendmachung der Verletzung von   
    Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechtsfolgen der  
    nachstehenden Bestimmungen hingewiesen. 

    Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich: 
    a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
        Verfahrens- und Formvorschriften, 
    b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über  
         das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
    c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb    
       eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich   
       gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend  
       gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

3. Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB hingewiesen. Der  
    Entschädigungsberechtigte kann demzufolge Entschädigung verlangen, wenn die in den § 39 bis 42    
    BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs  
    dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem  
    Entschädigungspflichtigen beantragt. 

    Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei   
    Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten  
    Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Schwerte, 29.03.2018 

gez. Axourgos 
Bürgermeister
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21. Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 184 der Stadt Schwerte “Erweiterung Gewerbegebiet Natt-
land“ - Satzung vom 29.03.2018 

In seiner Sitzung am 28.02.2018 hat der Rat der Stadt Schwerte beschlossen:  

„1. Zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1und § 4 Abs. 1 BauGB sowie der 
      öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und  § 4 Abs. 2 BauGB  vorgebrachten Anregungen zum  
      Bebauungsplan Nr. 184 werden die in der Anlage 3 aufgeführten Beschlüsse gefasst. 
 2. Der Bebauungsplan Nr. 184 „Erweiterung Gewerbegebiet Nattland“ wird gem. § 10 BauGB als  
     Satzung beschlossen (Anlage 1). Die Begründung vom 11.08.2017  ist ihm beizufügen (Anlage 
     2).“ 

Rechtsgrundlage: 
Diese Satzung beruht auf § 2 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) sowie § 7 und § 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem beigefügtem Übersichtsplan auf Seite 51 zu entneh-
men. 

Der Bebauungsplan Nr. 184 “Erweiterung Gewerbegebiet Nattland“ einschließlich der Begründung 
sowie der weiteren oben im Beschluss genannten Anlagen kann gem. § 10 Abs. 3 BauGB während der 
Dienststunden im Rathaus I, Bereich Stadtplanung und Umwelt, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte, 
eingesehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 184 “Erweiterung Gewer-
begebiet Nattland“ in Kraft. 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

61-26-03/184  
Schwerte, 29.03.2018 

gez. Axourgos 
Bürgermeister 
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 
 
Der Bebauungsplan Nr. 184 der Stadt Schwerte “Erweiterung Gewerbegebiet Nattland“ vom 
29.03.2018 wird hiermit öffentlich als Satzung bekannt gemacht.  

Hinweise: 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der   
    Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieses Satzungsbeschlusses nach Ablauf eines  
    Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
    a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  

         nicht durchgeführt, 
    b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
    c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
    d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte  
         Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

2. Des Weiteren wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Geltendmachung der Verletzung von   
    Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechtsfolgen der  
    nachstehenden Bestimmungen hingewiesen. 

    Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich: 
    a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
        Verfahrens- und Formvorschriften, 
    b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über  
         das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
    c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb    
       eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich   
       gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend  
       gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

3. Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB hingewiesen. Der  
    Entschädigungsberechtigte kann demzufolge Entschädigung verlangen, wenn die in den § 39 bis 42    
    BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs  
    dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem  
    Entschädigungspflichtigen beantragt. 

    Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei   
    Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten  
    Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Schwerte, 29.03.2018 

gez. Axourgos 
Bürgermeister 
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22. Bekanntmachung 

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 der Stadt Schwerte “Hohe Heide“ 
- Satzung vom 29.03.2018 

In seiner Sitzung am 27.09.2017 hat der Rat der Stadt Schwerte beschlossen: 
„a) Zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB und der  
     Offenlage gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlich- 
     keit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 4. Änderung des Bebau- 
     ungsplans Nr. 45 „Hohe Heide“ werden die in Anlage 3 aufgeführten Beschlüsse gefasst. 
 b) Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander wird die  
     in Anlage 1 dargestellte 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 45 „Hohe Heide“ gem. § 10 Abs. 1  
     BauGB als Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss ist gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB  
     ortsüblich bekannt zu machen. 
     Die Begründung (Anlage 2) ist der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 45 „Hohe Heide“ beige- 
     fügt.“ 

Rechtsgrundlage: 

Diese Satzung beruht auf § 2 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) sowie § 7 und § 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem beigefügtem Übersichtsplan auf Seite 54 zu entneh-
men. 

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 “ Hohe Heide“ einschließlich der Begründung sowie der 
weiteren oben im Beschluss genannten Anlagen kann gem. § 10 Abs. 3 BauGB während der Dienst-
stunden im Rathaus I, Bereich Stadtplanung und Umwelt, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte, eingese-
hen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 BauGB tritt die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 
„Hohe Heide“ in Kraft. 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

61-26-03/45  4. Änderung 
Schwerte, 29.03.2018 

gez. Axourgos 
Bürgermeister 
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr.45 der Stadt Schwerte “Hohe Heide“ vom 29.03.2018 wird 
hiermit öffentlich als Satzung bekannt gemacht.  

Hinweise: 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der   
    Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieses Satzungsbeschlusses nach Ablauf eines  
    Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

    a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
         nicht durchgeführt, 
    b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
    c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
    d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte  
         Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

2. Des Weiteren wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Geltendmachung der Verletzung von   
    Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechtsfolgen der  
    nachstehenden Bestimmungen hingewiesen. 

    Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich: 
    a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
        Verfahrens- und Formvorschriften, 
    b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über  
         das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
    c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb    
       eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich   
       gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend  
       gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

3. Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB hingewiesen. Der  
    Entschädigungsberechtigte kann demzufolge Entschädigung verlangen, wenn die in den § 39 bis 42    
    BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs  
    dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem  
    Entschädigungspflichtigen beantragt. 

    Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei   
    Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten  
    Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Schwerte, 29.03.2018 

gez. Axourgos 
Bürgermeister 
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23. Bekanntmachung 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 der Stadt Schwerte “Evgl. Kranken-
haus“ 

- Satzung vom 29.03.2018 
In seiner Sitzung am 28.02.2018 hat der Rat der Stadt Schwerte beschlossen:  
„a) Zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB  und der 
     Offenlage gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlich- 
     keit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 1. Änderung des Bebau- 
     ungsplans Nr. 30 „Evgl. Krankenhaus“ werden die in Anlage 3 aufgeführten Beschlüsse gefasst.  
 b) Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander wird die   
    in Anlage 1 dargestellte 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30 „Evgl. Krankenhaus“ gem. § 10  
    Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss ist gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB  
    ortsüblich bekannt zu machen. 
    Die Begründung (Anlage 2)  ist der 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 30 „Evgl. Krankenhaus“  
    beigefügt.“ 

Rechtsgrundlage: 
Diese Satzung beruht auf § 2 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) sowie § 7 und § 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem beigefügtem Übersichtsplan auf Seite 57 zu entneh-
men. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 “Evgl. Krankenhaus“ einschließlich der Begründung 
sowie der weiteren oben im Beschluss genannten Anlagen kann gem. § 10 Abs. 3 BauGB während 
der Dienststunden im Rathaus I, Bereich Stadtplanung und Umwelt, Rathausstraße 31, 58239 Schwer-
te, eingesehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 BauGB tritt die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 
“Evgl. Krankenhaus“ in Kraft. 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

61-26-03/30 1. Änderung 
Schwerte, 29.03.2018 

gez. Axourgos 
Bürgermeister 
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 der Stadt Schwerte “Evgl. Krankenhaus“ vom 
29.03.2018 wird hiermit öffentlich als Satzung bekannt gemacht.  

Hinweise: 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der   
    Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieses Satzungsbeschlusses nach Ablauf eines  
    Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

    a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
         nicht durchgeführt, 
    b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
    c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
    d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte  
         Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

2. Des Weiteren wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Geltendmachung der Verletzung von   
    Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechtsfolgen der  
    nachstehenden Bestimmungen hingewiesen. 

    Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich: 
    a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
        Verfahrens- und Formvorschriften, 
    b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über  
         das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
    c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb    
       eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich   
       gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend  
       gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

3. Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB hingewiesen. Der  
    Entschädigungsberechtigte kann demzufolge Entschädigung verlangen, wenn die in den § 39 bis 42    
    BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs  
    dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem  
    Entschädigungspflichtigen beantragt. 

    Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei   
    Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten  
    Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Schwerte, 29.03.2018 

gez. Axourgos 
Bürgermeister 
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24. Bekanntmachung  

Satzung der Stadt Schwerte über die Aufhebung des förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiets „Schwerte Marktplatz“ vom 05.03.2018 

Aufgrund des § 162 Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Schwerte in seiner 
Sitzung am 28.02.2018 die folgende Satzung über die Aufhebung des förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebietes „Schwerter Marktplatz“ vom 05.03.2018 beschlossen: 

§ 1 
Abschluss der Sanierung 

Im Sanierungsgebiet „Schwerte Marktplatz“ wurden Sanierungsmaßnahmen gem. § 136 BauGB ff. 
durchgeführt. Die Sanierungsmaßnahmen und die damit verbundenen Sanierungsziele sind bereits 
umgesetzt.  

§ 2  
Sanierungsgebiet  

Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet „Schwerte Marktplatz“ umfasst das in der Anlage 1 darge-
stellte Gebiet.  

§ 3 
Aufhebung der Sanierungssatzung 

Die seit dem 03.03.1975 rechtskräftige Sanierungssatzung „Schwerte Marktplatz“ wird hiermit 
aufgehoben. 

§ 4  
Inkrafttreten 

Diese Aufhebungssatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Schwerte, den 05.03.2018 
In Vertretung 

gez. Hans-Georg Winkler  
1. Beigeordneter  
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Lageplan: Sanierungsgebiet  
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 
 
Die vorstehende Satzung über die Aufhebung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Schwer-
ter Marktplatz“ der Stadt Schwerte vom 05.03.2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der   
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines  
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  
    nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte  
    Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Die vorstehende Satzung über die Aufhebung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Schwer-
ter Marktplatz“ der Stadt Schwerte vom 05.03.2018 stimmt mit dem am 28.02.2018 gefassten Be-
schluss des Rates überein. 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Abs. 4 und Abs. 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Schwerte, 05.03.2018 
In Vertretung 

gez. Hans-Georg Winkler  
1. Beigeordneter 
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25. Bekanntmachung 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 194 der Stadt Schwerte ”Standort Schüt-
zenstraße” 

- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB vom 09.04.2018 
In seiner Sitzung am 23.01.2018 hat der Ausschuss für Infrastruktur, Stadtentwicklung und Umwelt 
des Rates der Stadt Schwerte auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit gültigen Fassung beschlos-
sen: 

“Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 194 "Standort Schützenstraße" wird gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
für den in Anlage 1 dargestellten räumlichen Geltungsbereich beschlossen. Als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB ist das beschleunigte Verfahren durchzuführen.“ 

Der Bereich des aufzustellenden Bebauungsplanes befindet sich ca. 1,2 km östlich der Schwerter 
Innenstadt an der Landstraße 673 „Schützenstraße“ – siehe Übersichtsplan auf Seite 63. 
Ziel des Bauleitplanverfahrens ist es, den Standort planungsrechtlich zu entwickeln und zu qualifizie-
ren. 

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. 

Zusätzlich stehen  Informationen auf der Internetseite www.schwerte.de unter der Rubrik Rathaus / 
Verwaltung / Organisationen A - Z / Stadtplanung und Umwelt/ Dienstleistungen/ Aktuelles aus der 
Stadtplanung zur Verfügung. 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

61-26-03/194 
Schwerte, 09.04.2018 

 
Der Bürgermeister 
gez. Axourgos 
 
 
 

http://www.schwerte.de/
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

 
Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 194  "Standort Schützenstraße" der Stadt 
Schwerte vom 09.04.2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieses Aufstellungsbeschlusses nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) dieser Aufstellungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Aufstellungsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Schwerte, 09.04.2018 

gez. Axourgos 
Bürgermeister 
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26. Bekanntmachung 

Allgemeinverfügung über ein Aufenthaltsverbot vom 11.05.2018 bis zum 
12.05.2018 in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr im Bereich zwischen den 

Straßen Mühlendamm und den Häusern Im Wiesengrund 41/43 in Schwerte-
Ergste  

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbe-
hördengesetz – OBG NRW) vom 13.05.1980 (GV NRW Seite 528) in der zurzeit geltenden Fassung 
in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV NRW Seite 602) in der zurzeit geltenden Fassung erlässt die 
Stadt Schwerte folgende Allgemeinverfügung: 

1. Aufenthaltsverbot für Personen 
 
 Im Bereich der Grünfläche zwischen der Straße Mühlendamm und den Häusern Im Wiesen-
grund 41/43 (s. Lageplan) ist vom 11.05.2018 bis zum 12.05.2018 der Aufenthalt von Perso-
nen zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr verboten. 

2. Platzverweisung und Verwaltungszwang 
 
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Verfügung zu Nummer 1 wird eine Platzverweisung ausge-
sprochen, die nötigenfalls mit der Anwendung unmittelbaren Zwanges durchgesetzt wird. 
 
Für den Fall, dass der Platzverweisung nicht Folge geleistet wird, drohe ich zudem ein 
Zwangsgeld in Höhe von 50,00 Euro an. 

3. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I 
Seite 686) in der zurzeit geltenden Fassung wird aus Gründen des öffentlichen Interesses die 
sofortige Vollziehung zu Nr. 1 dieser Verfügung angeordnet. Dies hat zur Folge, dass eine 
eventuell eingelegte Klage vor dem Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen keine aufschiebende 
Wirkung hat. 

4. Bekanntgabe 
 
Diese Verfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG NRW mit dem auf die Bekanntma-
chung folgenden Tag als bekanntgegeben. 

5. Veröffentlichung 
 
Die Veröffentlichung dieser Allgemeinverfügung erfolgt im Amtsblatt der Stadt Schwerte. Die 
Verfügung nebst Begründung kann zudem montags und mittwochs von 08.00 Uhr bis 13.30 
Uhr, dienstags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Rathaus der Stadt Schwerte, Bereich Ordnung, Zim-
mer 14, Rathausstr. 31, 58239 Schwerte, eingesehen werden.  

Begründung zu 1.: 

Rechtsgrundlage für die getroffene Anordnung ist § 14 OBG NRW. Danach kann die Ordnungsbehör-
de die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht unter anderem 
dann, wenn Individualrechtsgüter, insbesondere Leben und körperliche Unversehrtheit, aber auch 
Rechtsnormen des privaten und öffentlichen Rechts gefährdet sind.  
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Im Bereich der Grünfläche zwischen Mühlendamm und den Gebäuden Im Wiesengrund 41/43 sind 
Personen insbesondere dadurch aufgefallen, dass sie in der Regel in Gruppen auftreten und Alkohol 
konsumieren. In der Vergangenheit kam es durch diese Personengruppen immer wieder zu erheblichen 
Lärmbelästigungen, auch in der durch das Landes-Immissionsschutzgesetz festgeschriebenen Nacht-
ruhe zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr.  

Darüber hinaus verursachten diese Personengruppen eine erhebliche Verunreinigung des Weges, des 
angrenzenden Wäldchens und des Wannebachs, der den genannten Bereich durchfließt. Diese Verun-
reinigungen mussten jeweils durch Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes gereinigt werden, 
wodurch erhebliche Kosten verursacht wurden.  

Der Bereich hat sich, bedingt durch das nicht sozialadäquate Auftreten von Personen aus diesen 
Gruppen, zum Angstraum für die Anlieger entwickelt. Diese werden dadurch genötigt, das Gebiet auf 
dem Wege in die anliegenden Einzelhandelsgeschäfte weiträumig zu umgehen. 

In mehreren Sozialraumkonferenzen wurde versucht, mit den einzelnen Gruppen, die zwar miteinan-
der vernetzt, aber unterschiedlich strukturiert sind, zu sprechen und ein sozial adäquates Miteinander 
zwischen Anwohnern und den Jugendlichen zu erreichen. Dies hat nicht zum gewünschten Erfolg 
geführt, da Personen aus den Gruppen für solche Ansprachen nicht erreichbar waren.  

Trotz der Hinweise auf die Konsequenzen ihres Verhaltens und erheblicher Präsenz durch Polizeibe-
amte und Mitarbeiter des Ordnungsbereiches der Stadt Schwerte hat keine durchgreifende Änderung 
der Situation stattgefunden. 

Aus dem bisherigen Verlauf und aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit besteht die Gefahr, dass 
diese Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auch in Zukunft auftreten werden 
und eine weitere Eskalation nicht zu verhindern ist. Hier ist die Ordnungsbehörde aufgefordert, 
präventiv tätig zu werden. 

Die Ordnungsbehörde hat bei der Anordnung des Aufenthaltsverbotes ein Ermessen. Das zeitlich 
befristete Aufenthaltsverbot zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr ist geeignet, um weitere Störungen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung abzuwenden. Eine andere, gleichfalls mögliche und geeignete, 
aber weniger beeinträchtigende Maßnahme ist nicht ersichtlich, zudem besteht  in der Zeit von 06.00 
Uhr bis 22.00 Uhr für Personen aller Altersgruppen die Möglichkeit, den genannten Bereich zu 
durchqueren und sich dort aufzuhalten. Das von mir ausgesprochene Verbot entspricht damit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach § 15 OBG NRW. 

Gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der Nachtruhe und dem ungehinderten 
Betreten des genannten Bereiches muss das private Interesse zurückstehen, sich zwischen 22.00 Uhr 
und 06.00 Uhr im genannten Bereich aufzuhalten. 

Begründung zu 2.: 

Zur Durchsetzung des Verbotes ist es geboten und angemessen, eine Platzverweisung zu erteilen und 
diese gegebenenfalls auch durch Ingewahrsamnahme im Rahmen des unmittelbaren Zwanges durch-
zusetzen. Der unmittelbare Zwang ist als einziges Mittel geeignet, eine Platzverweisung durchzuset-
zen, da die Anordnung und Festsetzung eines Zwangsgeldes nicht die umgehende und nachhaltige 
Beseitigung der Störung gewährleisten kann. 

Die Anordnung der Platzverweisung beruht auf § 24 Nr. 13 OBG NRW in Verbindung mit § 34 
Polizeigesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) vom 25.07.2003 (GV. NRW Seite 441) 
in der zurzeit geltenden Fassung, die des unmittelbaren Zwangs auf §§ 55 Abs. 1, 57 Abs. 1 Nr. 3, 62 
Abs. 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) vom 
19.02.2003 (GV. NRW Seite 156) in der zurzeit geltenden Fassung. 
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Angesichts der weiterhin zu erwartenden Verstöße gegen Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung ist es 
geboten, Zwangsmittel anzudrohen. Bei Erzwingung einer Unterlassung – wie vorliegend – kann 
neben der Erteilung einer Platzverweisung, die nötigenfalls mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt 
werden kann, ein Zwangsgeld angedroht und festgesetzt werden (§ 57 Abs. 3 Satz 2 VwVG NRW). 

Bei der Bemessung des Zwangsgeldes wurde sowohl die – nicht unerhebliche – Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung, als auch die anzunehmenden Vermögensverhältnisse der Betroffenen 
berücksichtigt.  

Begründung zu 3.: 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt auf Grundlage des § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO. Sie ist 
zum Schutze der Allgemeinheit notwendig, da nur so sichergestellt ist, dass die getroffene Anordnung 
unmittelbar vollziehbar ist. 

Die Gefahren für so bedeutende Individualrechtsgüter wie Gesundheit und Leben beteiligter und 
unbeteiligter Personen (hier: Schutz der Nachtruhe) sind so schwerwiegend, dass nicht erst der Ab-
schluss eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens abgewartet werden kann. Demgegenüber muss das 
private Interesse am uneingeschränkten Aufenthalt im genannten Bereich zurücktreten. 

Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung und damit 
die Verhinderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überwiegt insoweit das 
individuelle Interesse an der aufschiebenden Wirkung einer Klage. 

Ihre Rechte: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungs-
gericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. 

Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine 
Ausfertigung erhalten können. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Schwerte, 12.04.2018 

gez. Axourgos 
Bürgermeister 
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- B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G – 

Die vorstehende Allgemeinverfügung über ein Aufenthaltsverbot vom 11.05.2018 bis zum 12.05.2018 
in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr im Bereich zwischen den Straßen Mühlendamm und den 
Häusern Im Wiesengrund 41/43 in Schwerte-Ergste wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser Allgemeinverfügung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Allgemeinverfügung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat diese Allgemeinverfügung vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Ich bestätige, dass gem. § 7 Abs. 4 und Abs. 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Schwerte, 12.04.2018 

gez. Axourgos 
Bürgermeister 
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27. Bekanntmachung  

Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen 
gem. § 7 des Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 
2007 S. 327), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 934) wird eine Teilfläche der 

Hagener Straße/Einmündung Obere Meischede 
Gemarkung Schwerte, Flur 34, Flurstücke 761 tlw. und 729 tlw. 

mit sofortiger Wirkung eingezogen. 

Die Einziehung ist erforderlich, da die Fläche jegliche Verkehrsbedeutung verloren hat und verkauft 
werden soll. Die Absicht der Einziehung ist am 20.12.2017 im Amtsblatt der Stadt Schwerte Nr. 13/17 
bekannt gemacht worden. Gegen die Einziehungsabsicht wurden keine Einwendungen erhoben. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diese Einziehung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungs-
gericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine 
Ausfertigung erhalten können. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden dem Kläger zugerechnet werden. 

Hinweis:  
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.stadt.schwerte.de in der Rubrik  „Rathaus / 
Suche / Amtsblatt“ eingesehen werden. 

AZ: 63/60-10-09_171 
Schwerte, den 12.04.2018 
Der Bürgermeister 

gez. 
Dimitrios Axourgos 

 



 

 70 

 

 



 

71 

28. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 400823175, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für kraftlos 
erklärt. 

 

29. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 300170396, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für kraftlos 
erklärt. 
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